
Entscheidung

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Abgelehnt

Abgelehnt

Rücknahme der (angeblich) befristeten Arbeitszeitverlängerung von 
41 Stunden auf 39 Stunden

Anpassen der Arbeitszeit für alle Beschäftigten im Bundesdienst – 
Erneute Antragstellung

20

21

5 Führungskultur und Führungsqualität

6 Amtsangemessene Alimentation durch Angleichung der 
Wochenarbeitszeit an Tarifbeschäftigtenrecht

7 Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit der Beamtinnen und 
Beamten

13
Rücknahme der Verlängerung der wöchentlichen Dienstzeit der 
Beamtinnen und Beamten von ursprünglich 38,5 Stunden auf 41 

Stunden und Festlegung auf 39 Stunden

14 Anpassung der Arbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten an die 
Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten

Anträge 6.-21. 
Angenommen und 

zusammengefasst in der 
Fassung  des Antrages 

13.

8 Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Std

9 Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit

10 Anpassung der Arbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten an die 
Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten

11 Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit für Beamt*innen

12 Reduzierung der Wochenarbeitszeit

15 Anpassung der Arbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten an die 
Arbeitszeit der Beschäftigten

16 Anpassung der Arbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten an die 
Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten

Reduzierung der wtl Arbeitszeit der Beamten

Wochenarbeitszeit von Beamten Standard auf 39 Stunden

Rückführung der wöchentlichen Arbeitszeit der Bundesbeamten

17

18

19

Arbeitskreis I

Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht und Betriebsverfassungsrecht

Antrag – Nr. Antragsgegenstand

1 Ehrenamtliche Tätigkeit

2 Verlängerung der Antragsfrist bei Sonderurlaub nach der SUV

3 Organisation der Verbandsarbeit – Sonderurlaub für 
gewerkschaftliche Zwecke

4 Ausschluss der Statusgruppe der Soldaten aus den Personalräten



Entscheidung

Arbeitskreis I

Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht und Betriebsverfassungsrecht

Antrag – Nr. Antragsgegenstand

Arbeitsmaterial

Angenommen

Arbeitsmaterial

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Arbeitsmaterial

Arbeitsmaterial

Arbeitsmaterial

Arbeitsmaterial

Arbeitsmaterial

gehobener verwaltungstechnischer Dienst (Feuerwehr) -->Längst 
fällige Anpassung der Studiengänge

Durchgängigkeit vom gehobenen zum höheren Dienst ohne erneute 
Laufbahnausbildung

Erhöhung der Ämterreichweite im mittleren Verwaltungsdienst der 
Bundeswehr

35

36

37

Zusammenlegung gehobener technischen Verwaltungsdienst und 
höherer Verwaltungsdienst zu einer akademischen Laufbahngruppe38

bewährungsfreier Aufstieg von A 9 nach A 10/11 BBesO im 
feuerwehrtechnischen Dienst

Beförderung über das 2. Amt nach § 27 BLV

Anhebung/Angleichung Endamt nach §27 BLV

29

30

31

Angenommen und 
zusammengefasst in der 

Fassung des Antrages 32.

Änderung des § 27 Bundeslaufbahnverordnung (Erweiterung der 
Ausnahmen für besonders leistungsstarke Beamtinnen und Beamte 

auf das dritte Beförderungsamt auch im nachgeordneten Bereich des 
BMVg

Nutzung der Ausnahmemöglichkeit im § 27 BLV in Bezug auf die 
Ausweitung auf das dritte Beförderungsamt

Zulassung zu einer höheren Laufbahn bzw. Aufstieg nach dem Erwerb 
einer höherwertigen Ausbildung zur Laufbahnbefähigung

32

33

34

Anrechnung Reisezeit als Arbeitszeit

Statuswechsel von Tarifbeschäftigten; hier: Fehlende Möglichkeit der 
Übertragung von Erholungsurlaub

Anpassung der Dienstposten für Techniker und Meister (Novellierung 
BLV)

26

27

28

Reduzierung der Arbeitszeit / 4-Tage- Woche22

Anwendung §3 (1) AZV auch für Bundeswehr Feuerwehr Beamte in 
der 48 Stunden Woche

Einführung der Möglichkeit der Buchung er Differenz zwischen 41 und 
39 auf das LZK

Wiedergutschrift der Arbeitszeit bei nachgewiesener Erkrankung 
während Zeitausgleichstagen

23

24

25



Entscheidung

Arbeitskreis I

Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht und Betriebsverfassungsrecht

Antrag – Nr. Antragsgegenstand

Arbeitsmaterial

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Angenommen

Abgelehnt

Abgelehnt

Angenommen

46

52

Anhebung der Aufwandsentschädigung für freigestellte Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen53

41

42

43

Pension mit 63 Jahren

Abschlagsfreier Ruhestandseintritt bei besonders langjähriger 
Beschäftigung

44

45

50

51

Angenommen und 
zusammengefasst in der 

Fassung des Antrages 42.

Angenommen und 
zusammengefasst in de 

Fassung des Antrages 53.

Besondere Altersgrenze für Beamte und Beamtinnen, die im 
Schichtdienst eingesetzt sind

Änderung § 51 Abs. 3 BBG

Anpassung der Sonderregelung für den Ruhestand der 
Feuerwehrleute im Einsatzdienst von 62 Jahre auf 60 Jahre

Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte

Ruhestand auf Antrag mit 63 (Änderung § 52 BBG)

Bewährungszeit für die Amtszulage

Anhebung der Aufwandsentschädigung für freigestellte Personalräte 
und Schwerbehindertenvertreter

Wiederaufnahme Altersteilzeitregelungen für Beamte bzw. Antrag auf 
Ruhestand mit 65 Jahren im Rahmen von 45 Lebensarbeitsjahren 

gem §14 Abs 3 BeamtVG

Ergänzung des § 52 Abs.3 Bundesbeamtengesetz (BBG)

Ruhestand auf Antrag (Änderung § 52 BBG)

47

48

49

Wegfall § 88 BBG

Auslegung des §52 BBG Absatz 3, Ruhestand auf Antrag mit 63 
Jahren im Bereich des BAAINBw

39

40
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